
ENTWURFSFASSUNG VOM 26.06.2020 

Anlage zur Richtlinie über die Gewährung von Corona-Überbrückungshilfen für kleine 
und mittelständische Unternehmen 

 

Beispielrechnung zu Ziffer 5.3  

Ein Schausteller mit zehn Beschäftigten und einem Umsatzausfall im Förderzeitraum von 
über 70% hat 

a) 10.000 Euro Fixkosten: Die Überbrückungshilfe beträgt 8.000 Euro. 
 

b) 20.000 Euro Fixkosten: Die Überbrückungshilfe beträgt 15.000 Euro. Der 
rechnerische Anspruch auf Erstattung von 80% der Fixkosten (= 16.000 Euro) wird 
auf den maximalen Erstattungsbetrag gekürzt. 
 
 

c) 50.000 Euro Fixkosten: Die Überbrückungshilfe beträgt 33.750 Euro, da ein 
begründeter Ausnahmefall vorliegt. Fixkosten werden bis zur Erreichung des 
maximalen Erstattungsbetrags zu 80% erstattet (18.750 Euro x 0,8= 15.000 Euro). 
Der Anteil der hier nicht einbezogenen Fixkosten wird zu 60% erstattet (31.250 Euro 
x 0,6= 18.750 Euro). 
 


